
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, den 26. Juli 2010 

 
 
 

Mandantenbrief August 2010 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 

anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Allgemein 
 

· Einigungsvorschlag zur Solarförderung 
 
Einkommensteuer 

· Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH zur Vermeidung von gewerblichem 
Grundstückshandel grundsätzlich nicht missbräuchlich 

Lohn- und Gehalt 

· Mindestlohn in der Pflegebranche beschlossen  
 
 
Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
 
 
 

Termine 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung August und September 2010 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.8.2010 10.9.2010 
Umsatzsteuer 10.8.20102 10.9.20103 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

Entfällt 10.9.2010 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.9.2010 

Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

13.8.2010 13.9.2010 

6.8.2010 7.9.2010 

Gewerbesteuer 16.8.2010 Entfällt 
Grundsteuer 16.8.2010 Entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

19.8.2010 
 

12.8.2010 

Entfällt 
 

Entfällt 
Sozialversicherung6 27.8.2010 28.9.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzufüh-
ren. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.8./24.9.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 



 

Allgemein 
Kindergeldanspruch bei Teilnahme des volljährigen Kindes am Schulunterricht zur Erfüllung 
der Schulpflicht 
Befindet sich ein volljähriges Kind, das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in Berufsausbil-
dung, besteht Anspruch auf Kindergeld, wenn auch die übrigen Voraussetzungen gegeben sind. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es nicht darauf ankommt, dass die tatsächliche Unter-
richtszeit wie bei einem Sprachunterricht von Au-pair-Mädchen mindestens zehn Wochenstunden 
beträgt. Nimmt das Kind an einer Schulausbildung teil, die der jeweiligen landesrechtlichen Regelung 
zur Erfüllung der Schulpflicht entspricht, ist allein dies entscheidend. 
 
Einigungsvorschlag zur Solarförderung  
Bundesrat, Pressemitteilung vom 05.07.2010 
Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat am 05.07.2010 einen Kompromiss zur 
umstrittenen Absenkung der Solarförderung erzielt: 
Er schlägt vor, die Vergütungssätze für Solarenergie zeitlich gestaffelt zu reduzieren und in der ersten 
Stufe die Absenkung um 3 Prozentpunkte geringer auszugestalten als ursprünglich vom Bundestag 
beschlossen. Bei der festgelegten Stichtagsregelung 30. Juni 2010 soll es hingegen bleiben. 
Für Strom aus Hausdachanlagen sieht der Kompromiss eine Reduzierung um 13 Prozent vor, für Frei-
flächenanlagen um 12 Prozent und für Anlagen auf Konversionsflächen um 8 Prozent. In einer zwei-
ten Stufe sollen sich die staatlichen Zuschüsse für Strom aus Anlagen, die erst nach dem 30. Sep-
tember 2010 in Betrieb genommen werden, zusätzlich um jeweils 3 Prozentpunkte verkürzen. 
 

Einkommensteuer 
Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH zur Vermeidung von gewerblichem 
Grundstückshandel grundsätzlich nicht missbräuchlich 
Im Hinblick auf einen gewerblichen Grundstückshandel ist die Zwischenschaltung einer GmbH grund-
sätzlich nicht missbräuchlich, wenn diese nicht funktionslos ist. Davon ist auszugehen, wenn die Ge-
sellschaft wesentliche eigene Tätigkeiten, wie z. B. Bebauung des erworbenen Grundstücks und an-
schließende Verwertung, ausübt. 
Eine GbR hatte in den Neuen Bundesländern Grundstücke von der Treuhandanstalt erworben. Die 
anschließende Bebauung und Vermietung gelang nur teilweise, so dass sich die Gesellschaft ent-
schloss, eine Teilfläche an eine gesellschafteridentische GmbH zu veräußern. Die GmbH errichtete 
nachfolgend 45 Wohnungen und veräußerte diese im Verlaufe von etwa zwei Jahren. Das Finanzamt 
rechnete diese Aktivitäten der GbR zu und erfasste so statt der bisher veranlagten Verluste aus Ver-
mietung und Verpachtung positive Einkünfte aus Gewerbebetrieb in erheblicher Höhe. 
Der Bundesfinanzhof hat dies anders beurteilt und festgestellt, dass hier kein gewerblicher Grund-
stückshandel der GbR vorliegt. Die ursprüngliche Absicht, das Grundstück selbst zu bebauen und zu 
vermieten, konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dass diese Absicht aufgegeben wurde, war 
durch äußere Umstände verursacht, die die Gesellschaft selbst nicht zu vertreten hatte. Der Verkauf 
einer Teilfläche an die personenidentische GmbH, die anschließende Bebauung und die Verwertung 
kann der GbR nicht zugerechnet werden, weil die GmbH eigene Aktivitäten entfaltet und die Vermark-
tung des Objekts auf eigene Rechnung und eigenes Risiko betrieben hatte. Eine missbräuchliche 
Zwischenschaltung der Kapitalgesellschaft wäre nur dann anzunehmen gewesen, wenn die erwer-
bende Gesellschaft zum Zwecke des Ankaufs und des Weiterverkaufs gegründet worden wäre, um 
damit ein Überschreiten der so genannten Drei-Objekt-Grenze bei dem Personenunternehmen zu 
vermeiden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Körperschaftsteuer 
Zusage einer Pension ohne ausreichende Erprobung ist verdeckte Gewinnausschüttung 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, nach der die Zusage einer Pension an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer oder an eine diesem nahe stehende Person ohne ausreichende Er-
probung als verdeckte Gewinnausschüttung zu qualifizieren ist. 
Im vom Gericht entschiedenen Fall war der Geschäftsführer einer GmbH zu 99 % an der Gesellschaft 
beteiligt. Seine Ehefrau arbeitete bereits seit zehn Jahren als kaufmännische Angestellte im Betrieb 
und wurde am 22. Oktober 2000 zur weiteren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin be-



 
stellt. Bereits sechs Wochen später erteilte die GmbH der Ehefrau die Zusage einer lebenslänglichen 
Altersrente sowie einer Berufsunfähigkeitsrente. Mangels ausreichender Probezeit beurteilte das Fi-
nanzamt die Zuführung zur Pensionsrückstellung als verdeckte Gewinnausschüttung. Das Gericht 
bestätigte die Rechtsauffassung des Finanzamts. Auf das Erfordernis einer Probezeit könne nicht 
deshalb verzichtet werden, weil die Ehefrau bereits längere Zeit für die GmbH tätig war. In ihrer Arbeit 
als Büroangestellte war sie weisungsgebunden und hatte somit keine einem Geschäftsführer ver-
gleichbare führende Stellung inne. 

Lohn und Gehalt 
 
Mindestlohn in der Pflegebranche beschlossen  
Bundesregierung, Pressemitteilung vom 14.07.2010 
Qualifizierte Pflege muss angemessen bezahlt werden. Deshalb wird es in der Pflegebranche künftig 
einen gesetzlichen Mindestlohn geben. Das Bundeskabinett beschloss dazu eine entsprechende 
Rechtsverordnung. Diese tritt zum 1. August 2010 in Kraft 
Die nun beschlossene Rechtsverordnung legt die Entgeltuntergrenze, also den Mindestlohn, fest. 
Dieser Mindestlohn ist künftig für alle in Deutschland in der Pflegebranche beschäftigten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. Er gilt gleichermaßen für inländische wie ausländische Pflege-
unternehmen. 
Für die Pflegefachkräfte im Westen sieht die Einigung 8,50 Euro und für diejenigen im Osten 7,50 
Euro vor. Erhöhungen jeweils in Höhe von 25 Cent erfolgen ab Januar 2012 und ab Juli 2013. 

Werbungskosten bei Teilnahme an einer Auslandsgruppenreise 
Reisekosten können nur dann als Werbungskosten abgezogen werden, wenn sie beruflich veranlasst 
sind. Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer sowohl betrieblichen oder beruflichen Ver-
anlassung auf der einen und einer privaten Veranlassung auf der anderen Seite galt bisher ein Ab-
zugsverbot. Derartige Aufwendungen waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, insgesamt der 
Privatsphäre zuzuordnen und nicht abzugsfähig. Nunmehr ist in „gemischten“ Fällen eine Aufteilung 
im Verhältnis der beruflichen und privaten Zeitanteile vorzunehmen. 
Der Bundesfinanzhof hat in einem weiteren Fall das Finanzgericht zur erneuten Prüfung aufgefordert. 
Dabei muss das Finanzgericht feststellen, ob die beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge 
objektiv voneinander abgrenzbar sind, wenn nicht nur berufliche Gründe für die Reise bestanden ha-
ben. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Gymnasiallehrerin für Englisch an einer achttägigen Fortbildungsrei-
se für Englischlehrer nach Dublin teilgenommen und dafür Dienstbefreiung erhalten. Die Reise lief 
nach einem festen Programm ab und umfasste neben kulturellen Vortragsveranstaltungen auch Be-
sichtigungstermine und einen Ausflug nach Belfast. 

Abgrenzung von zulässigen und unzulässigen Nebentätigkeiten 
Bestimmte Nebentätigkeiten darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht verbieten. Dies geht aus 
einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. 
Geklagt hatte eine mit 15 Wochenstunden teilzeitbeschäftigte Briefsortiererin der Deutschen Post AG, 
die frühmorgens eine Nebentätigkeit als Zeitungszustellerin mit einer Wochenarbeitszeit von 
sechs Stunden bei einem anderen Unternehmen ausüben wollte. Dieses andere Unternehmen stellte 
nicht nur Zeitungen, sondern auch Briefe und andere Postsendungen zu. Die Tätigkeit der Klägerin 
beschränkte sich allerdings auf die Zustellung von Zeitungen. 
Die Deutsche Post AG untersagte der Klägerin die Nebentätigkeit für das andere Unternehmen. Zu 
Unrecht, wie jetzt das Bundesarbeitsgericht entschied. Es sei bereits zweifelhaft, ob nach allgemeinen 
arbeitsrechtlichen Grundsätzen auch bei untergeordneten Tätigkeiten jede Unterstützung eines Kon-
kurrenzunternehmens verboten ist. Dies könne aber dahinstehen, da die auf die Parteien anwendbare 
Tarifregelung eine Untersagung jedenfalls nur bei einer unmittelbaren Wettbewerbstätigkeit zulasse. 
Eine unmittelbare Wettbewerbstätigkeit sah das Gericht im vorliegenden Fall nicht. Zwar befänden 
sich beide Unternehmen bei der Briefzustellung in Konkurrenz zueinander, die Klägerin sei aber bei 
dem Konkurrenzunternehmen weder in der Briefzustellung tätig, noch gäbe es Überschneidungen 
ihrer Tätigkeiten bei den beiden Unternehmen. Die Nebentätigkeit der Klägerin verletze keine schutz-
würdigen Interessen der Deutschen Post AG. Die nur untergeordnete wirtschaftliche Unterstützung 
des Konkurrenzunternehmens reiche hierfür nicht aus. 



 
Schenkungsteuer 
Disquotale Einlage eines Gesellschafters in eine GmbH führt nicht zur Schenkung an die übri-
gen Gesellschafter 
Erhöht sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines Gesellschafters durch die Vermögenseinlage eines 
anderen Gesellschafters in die GmbH, liegt darin keine Schenkung des einbringenden an den anderen 
Gesellschafter. Mit dieser Beurteilung stellt der Bundesfinanzhof klar, dass ertragsteuerliche Aspekte 
bei der Schenkungsteuer als reiner Verkehrsteuer keine Rolle spielen. Der anderslautenden Auffas-
sung der Finanzverwaltung in den Erbschaftsteuerrichtlinien ist nicht zu folgen. 
Die Situation kann sich bei der Sacheinlage eines Gesellschafters in die GmbH ergeben. Der Gesell-
schafter legt ein Grundstück mit einem Wert von 100 in die Gesellschaft ein. Als Gegenleistung erhält 
er Stammeinlagen im Wert von 40. Bei einer zweigliedrigen GmbH verteilen sich die im Grundstück 
liegenden stillen Reserven von 60 auf beide Gesellschafter. 



 
 
 


